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Bebauungsplan mit integriertem Grünordnungsplan 
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Bebauungsplan „Industriepark Schwarze Pumpe - Erweiterungsbereich Süd 2“
Planzeichnung (Teil A) mit integriertem Grünordnungsplan 
- Entwurf - 

Planzeichenerklärung

Übersichtslageplan
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Quelle Grafik: https://www.geoportal.de

1. Der Gemeinderat hat am 13.12.2022 die Aufstellung des Bebauungsplanes beschlossen. Die öffentliche Bekannt- 
machung des Beschlusses (Beschluss-Nr. 36-164/2022 ) erfolgte im Amtsblatt Nr. 292 am 28.01.2023.

Spreetal, den __________                                      Siegel                                  Der Bürgermeister
(Unterschrift)

2. Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 3 Abs. 1 Satz 1 BauGB ist durch Auslegung erster Entwürfe vom  
09.07.2024 bis einschließlich zum 12.08.2024 sowie der Gelegenheit zur Erörterung durchgeführt worden.

Spreetal, den __________                                      Siegel                                  Der Bürgermeister
(Unterschrift)

3. Die von der Planung berührten Behörden, sonstigen Träger öffentlicher Belange sowie Nachbargemeinden sind 
gemäß § 4 Abs. 1 BauGB mit Schreiben vom 29.05.2024 zur Abgabe einer Stellungnahme und zur Äußerung im 
Hinblick auf den erforderlichen Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung aufgefordert worden.

Spreetal, den __________                                      Siegel                                  Der Bürgermeister
(Unterschrift)

VERFAHRENSVERMERKE

4. Der Gemeinderat hat am __.__.____ den Entwurf des Bebauungsplanes gebilligt und den Bebauungsplan, 
bestehend aus der Planzeichnung (Teil A), den Textlichen Feststetzungen (Teil B) sowie der Begründung 
einschließlich Umweltbericht zur Auslegung bestimmt.

Spreetal, den __________                                      Siegel                                  Der Bürgermeister
(Unterschrift)

5. Der Entwurf des Bebauungsplanes, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A), den Textlichen Festsetzungen (Teil 
B) sowie der Begründung inklusive Umweltbericht sowie die vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen und 
Informationen haben in der Zeit vom __.__.____ bis einschließlich zum __.__.____ während folgender Zeiten: 

Montag: 09:00 Uhr - 13:00 Uhr
Dienstag: 09:00 Uhr - 12:00 Uhr und 13:00 Uhr - 18:00 Uhr
Mittwoch: 09:00 Uhr - 13:00 Uhr
Donnerstag: 09:00 Uhr - 12:00 Uhr und 13:00 Uhr - 15:30 Uhr
Freitag: 09:00 Uhr - 12:00 Uhr 

nach § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich ausgelegen. Die Unterlagen der Auslegung waren gemäß § 4a Abs. 4 BauGb 
vom __.__.____ bis __.__.____ auch im zentralen Internetportal des Landes unter 
www.buergerbeteiligung.sachsen.de einsehbar; eine Stellungnahme konnte dort eingestellt werden. 
Unter www.spreetal.de war die Bekanntmachung im Amtsblatt ebenfalls einsehbar; mit dem Link zum zentralen 
Internetportal konnten auch alle Auslegungsunterlagen eingesehen werden.
Die öffentliche Auslegung ist mit dem Hinweis, dass während der Auslegungsfrist von jedermann schriftlich oder zur 
Niederschrift Bedenken und Anregungen vorgebracht werden können, am __.__.____ im Amtsblatt sowie in der 
Zeit vom __.__.____ bis zum __.__.____ durch Aushang ortsüblich bekanntgemacht worden.

Spreetal, den __________                                      Siegel                                  Der Bürgermeister
(Unterschrift)

6. Die von der Planung berührten Behörden, sonstigen Träger öffentlicher Belange sowie die Nachbargemeinden 
wurden gemäß § 4 Abs. 2 BauGB mit Schreiben vom __.__.____ zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert.

Spreetal, den __________                                      Siegel                                  Der Bürgermeister
(Unterschrift)

7. Der Gemeinderat hat die vorgebrachten Bedenken und Anregungen der Bürger sowie die Stellungnahmen der 
Behörden, sonstigen Träger öffentlicher Belange und der Nachbargemeinden am __.__.____ geprüft. Das Ergebnis 
ist mitgeteilt worden.

Spreetal, den __________                                      Siegel                                  Der Bürgermeister
(Unterschrift)

8. Der Bebauungsplan, bestehend aus der Planzeichung (Teil A) und den Textlichen Festsetzungen (Teil B), wurde 
am __.__.____ vom Gemeinderat als Satzung beschlossen. Die Begründung des Bebauungsplanes wurde mit 
Beschluss des Gemeinderates vom __.__.____ gebilligt.

Spreetal, den __________                                      Siegel                                  Der Bürgermeister
(Unterschrift)

9. Die Genehmigung des Bebauungsplanes, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und den Textlichen Fest- 
setzungen (Teil B), wurde mit Bescheid der höheren Verwaltungsbehörde vom __.__.____, AZ: ____________ 
erteilt.

Spreetal, den __________                                      Siegel                                  Der Bürgermeister
(Unterschrift)

10. Die Satzung des Bebaungsplanes „Industriepark Schwarze Pumpe - Erweiterungsbereich Süd 2“, bestehend aus 
der Planzeichnung (Teil A) und den Textlichen Festsetzungen (Teil B), wird hiermit ausgefertigt.

Spreetal, den __________                                      Siegel                                  Der Bürgermeister
(Unterschrift)

11. Die Erteilung der Genehmigung des Bebauungsplanes sowie die Stelle, bei der der Plan auf Dauer während der 
Dienststunden von jedermann eingesehen werden kann und über den Inhalt Auskunft zu erhalten ist, sind am 
__________ im Amtsblatt, sowie in der Zeit vom __________ bis zum __________ durch Aushang ortsüblich 
bekanntgemacht worden. Im zentralen Internetportal des Landes kann die Erteilung der Genehmigung unter 
www.buergerbeteiligung.sachsen.de eingesehen werden. Gleichfalls ist diese Bekanntmachung unter 
www.spreetal.de erschienen.
In der Bekanntmachung ist auf die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften und von 
Mängeln der Abwägung sowie auf die Rechtsfolgen (§ 215 Abs. 2 BauGB) und weiter auf Fälligkeit und Erlöschen 
von Entschädigungsansprüchen (§ 44 BauGB) hingewiesen worden. Die Satzung ist am _________________ in 
Kraft getreten.

Spreetal, den __________                                      Siegel                                  Der Bürgermeister
(Unterschrift)

12. Die verwendete Planunterlage enthält den Inhalt des Liegenschaftskatasters und weist die planungsrelevanten 
baulichen Anlagen sowie Straßen, Wege und Plätze vollständig nach. Sie ist hinsichtlich der planungsrelevanten 
Bestandteile geometrisch einwandfrei. Die Übertragbarkeit der neuzubildenen Grenzen in die Örtlichkeit ist 
einwandfrei möglich.

________, den __________                            Siegel (Unterschrift)
Die Vermessungsstelle

Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 9 BauNVO))

Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 BauGB, § 16 BauNVO)

Baulinien, Baugrenzen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, §§ 22 und 23 BauNVO)

Baugrenze

Verkehrsflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB)

Grünflächen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 15 und Abs. 6 BauGB)

öffentliche Straßenverkehrsfläche

Grundflächenzahl0,8

öffentliche Grünfläche (Erhalt der Strukturen mit Entwicklungspflege) 

Nachrichtlich übernommen

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes (§ 9 Abs. 7 BauGB)

sonstige Planzeichen

Flurstücksgrenzen / Flurstücksnummern1413

12

Gemarkungsgrenze

GH in m maximal zulässige Gesamthöhe der baulichen Anlagen

Flächen für Wald

Maßnahmen zur Entwicklung von Natur und Landschaft
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 und Abs. 6 BauGB)

Wald- und Landwirtschaftsflächen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 18 und Abs. 6 BauGB)

Umgrenzung von Flächen zur Entwicklung von Natur und Landschaft

Industriegebiet (§ 9 BauNVO) GI

Leitungsrecht (§ 9 Abs. 1 Nr. 21 und Abs. 6 BauGB)LR 1

unterer Höhenbezugspunkt (HP) der festgesetzten max. zulässigen Gesamthöhe in m im 
betreffenden Baugebiet

Umgrenzung der Flächen, welche von Bebauung freizuhalten sind (§ 9 Abs. 1 Nr. 10 und 
Abs. 6 BauGB)

Waldabstandsgrenze 30 m gemäß § 25 Abs. 3 SächsWaldG 

M1 Maßnahmennummer

Abgrenzung Richtungssektoren A bis E - Lärmschutz

Bezugspunkt Richtungssektor

Hauptversorgungs- und Hauptabwasserleitungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 13 und Abs. 6 BauGB)

unterirdische Hauptversorgungs- und Hauptabwasserleitungen

Flächen für Versorgungsanlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 12, 14 und Abs. 6 BauGB)

Gasversorgung

Bahnanlagen

Altablagerung (§ 9 Abs. 5 Nr. 3 und Abs. 6 BauGB)

Festpunkte mit Punktkennzeichen gemäß Landesamt für Geobasisinformation Sachsen sowie 
Höhenfestpunkte mit Bezeichnung gemäß LMBV 

Messstellengruppe MP24 (5 Stück) mit Freihaltebereich von 10 m

Gasleitungen - Planung (LEAG)

Straßenbegrenzungslinie

nicht überbaubare Grundstücksfläche des Industriegebietes mit Entwicklungsziel als Sand- 
und Silikatmagerrasen

öffentliche Grünfläche mit Entwicklungsziel "Sand- und Silikatmagerrasen"

Wasserflächen und Flächen für die Wasserwirtschaft, den Hochwasserschutz und die Regel-
ungen des Wasserabflusses (§ 9 Abs. 1 Nr. 16 und Abs. 6 BauGB)

Oberer Landgraben (verrohrtes Gewässer 2. Ordnung - Lage gemäß Darstellung im 
Geoportal Sachsenatlas)

Transportleitungen - Planung (LMBV): 2x DN 800

Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung "private Erschließungsstraße (Industrie- 
gebietsstraße)"

Diese Maßnahme wird mitfinanziert durch Steuermittel auf 
Grundlage des von den Abgeordneten des Sächsischen 
Landtags beschlossenen Haushaltes.

Überlagerungsbereich Bahnanlagen / Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung 
"private Erschließungsstraße (Industriegebietsstraße)" 
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Erschließungsstraße 2 (20 m Verkehrsraumbreite)

Erschließungsstraße 1 
(20 m Verkehrsraumbreite)

Glasfaserkabel 4x50 PE
Gasleitung FG20 400
Gasleitung FG19 800
Gasleitung FGL14 600
Gasleitung FG 300
Grubenwasserüberleitung 1100 GFK

Korridor für Hauptversorgungsleitungen

Grubenwasserüberleitung 1100 GFK
Trinkwasserleitung TW800
Trinkwasserleitung TW500
Gasleitung G300
Grubenwasserleitung 1000 (3)
Generatorenasche (2)
Bioschlamm
Kalkmilch (2) 200

Gasleitung FG 300

Gasleitung FGL14.3 300
Gasleitung FG 300

Grubenwasser 1200
Grubenwasser 355

Gasleitung FG21 DN 100
Gasleitung FG 300

Gasleitung FG 300
Grubenwasser 1000
Grubenwasser 1000
Grubenwasser 1000

Trinkwasserleitung NW1000
Trinkwasserleitung NW1200

Gasleitung FG 100
Gasleitung FG 300
Grubenwasser BW 200
Grubenwasser 1100

LR 1
LR 1

LR 1

Altstandort
AKZ 92 200 772

M1

M2
M1

M1

M3

M3

Waldabstand 30m

M2

M4

Oberer Landgraben

M1

Medienpaket Süd

K9214 (Südstraße)K9214 (Südstraße)

Abschlussbetriebsplan
"Tagebau Brigitta"

Abschlussbetriebsplan
"Tagebau Brigitta"

Abschlussbetriebsplan
"Spülraum 4"

Abschlussbetriebsplan
"Grubenwasserreinigungs-
anlage Burgneudorf"

Abschlussbetriebsplan
"Boden und Grundwasser 
Werkgelände Schwarze Pumpe"

Standort d
er A

usbläser 

bestehender

Ferngasleitungen

Planfeststellungsbeschluss
"Spreetal/Neißewasserüber
leitung"

Planfeststellungsverfahren zum 
Vorhaben "Flussnahe Barrieren/-
GW-Abfangmaßnahmen an der 
Spree und Kleinen Spree"

M1

M5

M5

M6

GWM y/25

GWM x/25

Sektor - A
- / - dB

Sektor - B
4 / 4 dB

Sektor - C
- / - dBSektor - D

1 / 1 dB

Sektor - E
3 / 3 dB

M7

Grenze Geltungsbereich Abschlussbetriebsplan "Tagebau Britta"

Grenze Geltungsbereich Abschlussbetriebsplan "Grubenwasserreinigungsanlage Burgneudorf"

Grenze Geltungsbereich Abschlussbetriebsplan "Spülraum 4"

Grenze Geltungsbereich Abschlussbetriebsplan "Boden und Grundwasser Werkgelände 
Schwarze Pumpe"

Kartengrundlagen 
Flurstücke und Gemarkungen - Quelle: https://geoportal.sachsen.de, Stand: 24.07.2024
Vermessung - Quelle: IPROconsult, Stand: 13.10.2023 
verwendetes Koordinatensystem: Gauß-Krüger-Koordinatensystem (Zone 5)

Umgrenzung explosionsgefährdeter Bereich der Ausbläser der Ferngasleitungen FGL 14, 
FGL 19.01.01 und FGL 20  - Sicherheitsabstand mind. 66,0 m zum Ausbläser

Flächen Planfeststellungsbeschluss / Planfeststellungsverfahren

Gasleitung - Planung (ONTRAS)

Grundwassermessstellen GWM x/25 und GWM y/25 - Planung (Lage noch nicht abschließend geklärt)

TEXTLICHE FESTSETZUNGEN (TEIL B)

RECHTSGRUNDLAGE DER FESTSETZUNGEN DES BEBAUUNGSPLANES SIND:

1. BAUPLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN

1.1 ART DER BAULICHEN NUTZUNG (§ 9 Abs.1 Nr. 1 BauGB, § 9 BauNVO i.V.m. § 1 Abs. 5 und 6 BauNVO)
Industriegebiet (§ 9 BauNVO)

Zulässig sind
Gewerbebetriebe aller Art, Lagerhäuser, Lagerplätze, öffentliche Betriebe sowie Tankstellen.

Ausnahmsweise zulässig sind
Anlagen zur Erzeugung von Strom oder Wärme aus solarer Strahlungsenergie oder Windenergie, wenn sie dem 
Gewerbebetrieb zugeordnet und ihm gegenüber in Grundfläche und Baumasse untergeordnet sind.

Unzulässig sind
Wohnungen und Anlagen gemäß § 9 Abs. 3 Nr. 1 und 2 BauNVO.

Nutzungseinschränkung
In den GI1 bis GI3 sind ausschließlich Vorhaben (Betriebe, Anlagen, Nutzungen) zulässig, deren Geräusche die 
in der folgenden Tabelle angegebenen Emissionskontingente LEK nach DIN 45691 weder tags (6:00 Uhr bis 22:00 
Uhr) noch nachts (22:00 Uhr bis 6:00 Uhr) überschreiten. Als Rechenmethode (Ausbreitungsberechnung) wurde 
die DIN ISO 9613-2 gewählt (freie Schallausbreitung von den Quellen zu den Immissionsorten unter Beachtung 
der geometrischen Ausbreitungsdämpfung, jedoch unter Nichtbeachtung der Bodendämpfung sowie möglicher 
Abschirmungen durch Hochbauten und Geländeformationen).

Strahlungsenergie und Windenergie sind unzulässig.
Unterer Bezugspunkt für die maximal zulässige Gesamthöhe (GH) der baulichen Anlagen in m ist der in der 
Planzeichnung für das jeweilige Baugebiet festgesetzte Höhenbezugspunkt (HP). Die Höhenangabe der fest- 
gesetzten Höhenbezugspunkte  erfolgt entsprechend dem Höhenreferenzsystem DHHN2016.
Für technologische Aufbauten (Schornsteine, Photovoltaik-Anlagen u.ä.) oder einzelnstehende technologische 
Anlagen, die den Nutzungszwecken des GI1 bis GI3  dienen, sind Überschreitungen der festgesetzten Bauhöhen 
gemäß § 31 Abs. 1 BauGB auf bis zu 60 m auf max. 5 % der jeweiligen Grundstücksfläche zulässig.

 
1.3 BAUWEISE UND ÜBERBAUBARE GRUNDSTÜCKSFLÄCHE (§ 9 Abs.1 Nr. 2 BauGB i. V. m. §§ 22 und 23 

BauNVO)
Für alle Baugebiete wird die abweichende Bauweise festgesetzt. Es sind Gebäude und bauliche Anlagen ohne 
Längenbeschränkung zulässig. Die überbaubare Grundstücksfläche ist definiert durch die Fläche innerhalb der 
Baugrenzen. Eine Überschreitung der Baugrenze in ihrer Tiefe ist gemäß § 23 Abs. 3 BauNVO nur für 
untergeordnete Bauteile wie Vordächer und Pergolen zulässig. Die Überschreitung darf maximal 5 m betragen 
und  ist auf  max. 10 % der Gebäudelänge begrenzt.

1.4 STELLPLÄTZE UND NEBENANLAGEN (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB und §§ 12 und 14 BauNVO)
Stellplätze gemäß § 12 BauNVO sind innerhalb der festgesetzten Industriegebietsflächen zu errichten. 
Nebenanlagen gemäß § 14 BauNVO sind innerhalb des gesamten Industriegebietes zulässig. Hierzu zählen auch 
untergeordnete Nebenanlagen und Einrichtungen, die dem Nutzungszweck der in dem Baugebiet gelegenen 
Grundstücke oder des Baugebiets selbst dienen und die seiner Eigenart nicht widersprechen. Die der Versorgung 
des Baugebietes mit Elektrizität (Umspannwerke, Transformatorenstationen), Gas, Wärme und Wasser sowie der 
Ableitung von Abwasser dienenden Nebenanlagen sind innerhalb des gesamten Baugebietes zulässig. 

1.5 FLÄCHEN, DIE VON BEBAUUNG FREIZUHALTEN SIND (§ 9 Abs. 1 Nr. 10 BauGB)
Innerhalb des in der Planzeichnung dargestellten Baubeschränkungsbereiches ist die Errichtung baulicher 
Anlagen unzulässig.

1.6 FLÄCHEN FÜR DIE RÜCKHALTUNG UND VERSICKERUNG VON NIEDERSCHLAGSWASSER (§ 9 Abs. 1 Nr. 
14 BauGB)
Innerhalb des Industriegebietes ist die gesamte anfallende Niederschlagsmenge auf dem jeweiligen Bau- 
grundstück mit geeigneten, technischen Anlagen auf der eigenen Grundstücksfläche dezentral zurückzuhalten 
und/oder zur Versickerung zu bringen.

1.7 MIT GEH-, FAHR- UND LEITUNGSRECHT ZU BELASTENDE FLÄCHEN (§ 9 Abs.1 Nr. 21 BauGB)

LR 1
Leitungsrecht zur Führung der Versorgungsleitungen (Medien) Schmutzwasser, Prozessabwasser, Trinkwasser, 
Brauchwasser, Elektro und Breitband sowie als Vorhaltetrasse für Wasserstoff und destilliertes Wasser innerhalb 
der Flurstücke 59/32 und 66/6 der Gemarkung Spreewitz Flur 1 sowie innerhalb der Flurstücke 122/11, 122/12 
und 122/17 der Gemarkung Burghammer Flur 1 zugunsten des jeweiligen Versorgers.

Leitungsrecht „Medienpaket Süd“ (ohne zeichnerische Festsetzung)
Zu Lasten der Flurstücke 122/11, 122/12 und 122/17 der Gemarkung Burghammer Flur 1 wird für die ONTRAS 
Gastransport GmbH, die Lausitz Energie Bergbau AG sowie für die NBB Netzgesellschaft Berlin-Brandenburg 
mbH & Co. KG bzw. dessen Rechtsnachfolger wird ein Leitungsrecht zur Führung der Versorgungsleitungen 
(Medien) Gas, Grubenwasser sowie Breitband (Glasfaserkabel) festgesetzt.

1.8 ZULÄSSIGKEIT UND UNZULÄSSIGKEIT VON NUTZUNGEN ODER ANLAGEN BIS ZUM EINTRITT BE- 
STIMMTER UMSTÄNDE (§ 9 Abs. 2 Nr. 2 BauGB) 

Messstellengruppe MP24
Eine Überbauung der in der Planzeichnung dargestellten Messstellengruppe MP24 ist erst zulässig, wenn diese 
verwahrt bzw. gesichert ist. Bis zum Eintritt dieses Umstandes ist die Zugänglichkeit der Messstellen sowie eine 
Baufreiheit im Radius von mindestens 10 m um die Messstellen zu gewährleisten.

Baumaßnahmen / Errichtung baulicher Anlagen im Geltungsbereich bestehender Abschlussbetriebspläne
Alle Baumaßnahmen sowie die Errichtung baulicher Anlagen im Geltungsbereich bestehender Abschluss- 
betriebspläne ist erst zulässig, wenn vor Beginn der geplanten Arbeiten der Nachweis der Erfüllung des 
bergrechtlichen Folgenutzungsziels erbracht ist.  Die Abnahme erfolgt hierbei durch die LMBV, der zuständigen 
Fachbehörde sowie dem Sächsischen Oberbergamt. Bis zum Eintritt des Umstandes ist die Nutzung der Flächen 
ausschließlich mit dem in den Abschlussbetriebsflächen festgelegten Nutzungen zulässig.

Baumaßnahmen im Bereich planfestgestellter Flächen bzw. im Planfeststellungsverfahren befindliche 
Flächen
Baumaßnahmen im Bereich planfestgestellter Flächen bzw. im Planfeststellungsverfahren befindliche Flächen 
sind nur zulässig, wenn diese der festgelegten Nutzung nicht entgegenstehen und entsprechend ihrer 
bautechnischen Umsetzung mit der LMBV abgestimmt wurden.

Bahnlinie 
Im Plangebiet befindet sich eine Bahnanlage, welche mit Beendigung der Kohleverstromung entbehrlich ist und 
zurückgebaut werden kann. Eine Überbauung der Bahnlinie ist in diesem Bereich erst möglich, wenn die 
Gleisanlagen zurückgebaut sind.

2. BAUORDNUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN

2.1 EINFRIEDUNGEN (§ 89 Abs.1 SächsBO)
Einfriedungen entlang der Grundstücksgrenzen im Planungsgebiet haben eine Bodenfreiheit von 10-20 cm 
einzuhalten, um Kleintieren eine Passage zu ermöglichen. Ausnahmen sind aus sicherheitstechnischen Gründen 
zulässig. Diese sind im Vorfeld mit der der unteren Naturschutzbehörde des Landkreises Bautzen abzustimmen. 
Entlang der festgesetzten, öffentlichen Verkehrsflächen ist ein Mindestabstand von 50 cm einzuhalten.

2.2 DACHGESTALTUNG DER BAULICHEN ANLAGEN (§ 89 Abs.1 SächsBO)
Bei der Errichtung von Flachdächern sind mindestens 25 v.H. der Dachflächen mit Photovoltaik-Anlagen 
auszustatten oder zu begrünen. Doppelnutzungen sind zulässig. Ausnahmen bei der Dachgestaltung sind aus 
produktionsspezifischen oder sicherheitstechnischen Gründen möglich.

3. GRÜNORDNERISCHE FESTSETZUNGEN

3.1 ÜBERBAUBARE / NICHT ÜBERBAUBARE GRUNDSTÜCKSFLÄCHE (gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 und Abs. 6 Bau- 
GB)
Die nicht überbaubaren Anteile der Baugrundstücke, welche in der Planzeichnung (Teil A) zeichnerisch 
dargestellt sind, sind als extensiv angelegte Wiesenflächen mit dem Entwicklungsziel als Sand- und 
Silikatmagerrasen unter Verwendung von autochthonem Saatgut (UG 4) auszubilden und durch eine ein- bis 
zweischürige Mahd dauerhaft zu unterhalten. Bäume und Vegetationsstrukturen angrenzender Biotope sind 
während der Baumaßnahmen gemäß DIN 18920 (Schutz von Bäumen, Pflanzenbeständen und 
Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen) ausreichend zu schützen.
Pro 2.500 m² versiegelter Grundstücksfläche ist innerhalb des jeweiligen Baugrundstückes ein Baum der 
Pflanzliste 1 und 2 mit einem Stammumfang von 12 - 16 cm (gemessen in 1 m Höhe) und einer Stammhöhe von 
mindestens 1,80 m oder 2 Sträucher der Pflanzliste 3 mit einer Pflanzqualität min. 2 xv., Höhe 100 - 150 cm, min. 
3 Triebe, ohne Ballen anzupflanzen und dauerhaft zu unterhalten. 

Gemäß § 10 des Baugesetzbuches in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I 
S. 3634), das zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes vom 12. August 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 189) geändert 
worden ist, wird nach Beschlussfassung durch den Gemeinderat vom __________ die

Satzung des Bebauungsplanes „Industriepark Schwarze Pumpe - Erweiterungsbereich Süd 2“

bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) mit integriertem Grünordnungsplan und den Textlichen 
Festsetzungen (Teil B) erlassen:

Teil A -  Planzeichnung vom _________
Teil B - Textliche Festsetzungen vom _________

a) Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), das zuletzt durch 
Artikel 5 des Gesetzes vom 12. August 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 189) geändert worden ist

b) Baunutzungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786), die 
zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 3. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 176) geändert worden ist

c) Planzeichenverordnung vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58), die zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes 
vom 12. August 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 189) geändert worden ist

d) Sächsische Bauordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 11. Mai 2016 (SächsGVBl. S. 186), die zuletzt 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 1. März 2024 (SächsGVBl. S. 169) geändert worden ist

e) Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG)  vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), das zuletzt durch Artikel 5 des 
Gesetzes vom 3. Juli 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 225) geändert worden ist

f) Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG)  in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. März 2021 
(BGBl. IS. 540), das zuletzt durch Artikel 10 des Gesetzes vom 23. Oktober 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 323) geändert 
worden ist

g) Sächsisches Naturschutzgesetz vom 6. Juni 2013 (SächsGVBl. S. 451), das zuletzt durch das Gesetz vom 22. Juli 
2024 (SächsGVBl. S. 672) geändert worden ist

3.2 MASSNAHMEN ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE UND ZUR ENTWICKLUNG VON NATUR UND LANDSCHAFT 
(gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

M1 Sand- und Silikatmagerrasen, Zwergstrauchheiden, Ruderalflur, Baumgruppen und Gebüsch 
Die im Bereich der Maßnahmenflächen M1 vorkommenden Baumbestände und Gebüsche sind bis auf einen 
Deckungsgrad von 20 % zu entnehmen. Die verbleibenden Vegetationsstrukturen sind in ihrer derzeitigen 
Ausprägung als Sand- und Silikatmagerrasen, Zwergstrauchheiden, Ruderalflur, Baumgruppen und Gebüsch 
dauerhaft durch Pflege zu erhalten. Vorhandene Wirtschaftswege, welche nicht zur Pflege der Vegetationsflächen 
bzw. zur Erreichbarkeit von bestehenden Versorgungsleitungen erforderlich sind, sind zurückzubauen. 
Die Flächen sind nach Entsieglung mit einem nährstoffarmen Bodensubstrat abzudecken und als gehölzfreie 
Flächen zu entwickeln sowie dauerhaft zu erhalten. 
Innerhalb der Maßnahmenfläche M1, welche sich parallel zur Kreisstraße K9214 innerhalb des Flurstückes 15/29 
der Gemarkung Zerre Flur 1, innerhalb der Flurstücke 108/43, 108/46 und 126/9 der Gemarkung Zerre Flur 2 
sowie innerhalb des Flurstückes 59/32 der Gemarkung Spreewitz Flur 1 befindet, ist die Errichtung von bis zu 3 
Zufahrten zum GI1 mit einer Gesamtbreite von 15 m zulässig.

M2 Ersatzlebensraum Reptilien
Die im Bereich der Maßnahmenflächen M2 vorkommenden Baumbestände und Gebüsche sind bis auf einen 
Deckungsgrad von 20 % zu entnehmen. Die verbleibenden Vegetationsstrukturen sind als Sand- und Silikat- 
magerrasen sowie als Baumgruppen und Gebüsch dauerhaft durch Pflege zu entwickeln und anschließend als 
Ersatzlebensraum für Reptilienarten herzustellen. Eine standortgerechte Regiosaatgutmischung Typ Magerrasen 
UG 4 ist einzusäen. Pro 0,5 ha ist ein Lesestein- oder Baumstubbenhaufen und ein Erdhaufwerk mit einer 
Grundfläche von jeweils mind. 10 m² anzulegen. 

M3 Waldsaumgestaltung
Innerhalb der Flächen M3 sind die vorhandenen mosaikartigen Strukturen als gestufter Waldrand in der 
derzeitigen Ausprägung (Zwergstrauchheiden, Ruderalflur, Gebüsch- und Waldstrukturen) dauerhaft zu erhalten. 
Nicht notwendige Wirtschaftswege und Befestigungen sind zurückbauen und mit nährstoffarmen Substrat 
abzudecken. In den Randbereichen sind nach jeweils 150 m ein Lesestein- oder Stubbenhaufen mit einer 
Grundfläche von jeweils mind. 10 m² anzulegen.

M4 Saumgestaltung Bahnanlage 
Die so gekennzeichneten Flächen sind mit ihren vorkommenden Vegetationsstrukturen in ihrer derzeitigen 
Ausprägung als Ruderalflur, Zwergstrauchheiden, Laub-Nadel-Mischwald sowie Nadelwald dauerhaft durch 
Pflege zu erhalten. Nicht notwendige Wirtschaftswege und Befestigungen sind zurückbauen und mit nähr- 
stoffarmen Substrat abzudecken.

M5 Saumgestaltung Erschließungsstraße
Die so gekennzeichneten Flächen sind nach Herstellung und Sicherung der Böschung als Grünfläche mit dem 
Zielbiotop Sand- und Silikatmagerrasen unter Verwendung von autochthonem Saatgut (UG 4) auszubilden und 
durch eine ein- bis zweischürige Mahd dauerhaft zu unterhalten. 

M6 Wiederherstellung Wald
Die so gekennzeichnete Fläche ist nach der temporären Inanspruchnahme wieder als Laub-Nadel-Mischwald 
nach forstlichen Gesichtspunkten herzustellen.

M7 Gestaltung nicht überbaubare Grundstücksfläche als Ersatzhabitat
Die im Bereich der Maßnahmenflächen M7 vorkommenden Baumbestände und Gebüsche sind bis auf einen 
Deckungsgrad von 20 % zu entnehmen. Die verbleibenden Vegetationsstrukturen sind als Sand- und Silikat- 
magerrasen sowie als Baumgruppen und Gebüsch dauerhaft durch Pflege zu entwickeln und anschließend als 
Ersatzlebensraum für Reptilienarten herzustellen. Eine standortgerechte Regiosaatgutmischung Typ Magerrasen 
UG 4 ist einzusäen.
Pro 0,5 ha ist ein Lesestein- oder Stubbenhaufen und ein Erdhaufwerk mit einer Grundfläche von jeweils mind. 10 
m² anzulegen. Zur Gewährleistung der Versorgungssicherheit sowie bei Rückbaumaßnahmen sind im Bereich b
estehender Leitungsrechte (Leitungsbestand) und dessen Freihaltebereiche (Baubeschränkungsbereiche) ist die 
Anlage der Lesestein- und Stubbenhaufen ausschließlich außerhalb der Freihaltebereiche zulässig.

M8 Verbindliche Maßnahmen Artenschutz (ohne zeichnerische Festsetzung)
Zum Schutz wildlebender Tierarten und ihrer Lebensräume ist/sind:
(1) die Fällung der Bäume außerhalb der Brutzeit in der Zeit von 1.10. bis zum 28.02. durchzuführen. Alle zur 

Fällung vorgesehenen Gehölze sind durch einen Fachkundigen auf Höhlungen, Fortpflanzungs- und 
Ruhestätten sowie das Vorkommen von Vögeln, Fledermäusen und immobilen Tieren zu prüfen - bei 
bestätigten Vorkommen ist das weitere Vorgehen mit der unteren Naturschutzbehörde des Landkreises 
Bautzen abzustimmen.

(2) die Entnahme höhlenreicher Bäume nur zulässig, wenn im Vorfeld eine Ausnahmegenehmigung gemäß § 
30 Abs. 3 BNatSchG bei der unteren Naturschutzbehörde des Landkreises Bautzen eingeholt wurde und die 
Bäume durch einen Fachkundigen begutachtet wurden. Zur Kompensation von Quartiersverlusten sind 
nachgewiesene Wochenstuben- und Winterquartiere der Fledermaus im Verhältnis 1 : 5, Sommerquartiere 
im Verhältnis 1 : 3 und potentiell geeignete Wochenstuben ohne Artnachweis im Verhältnis 1 : 1 durch 
geeignete wartungsarme Fledermauskästen in räumlicher Nähe auszugleichen. Es wird empfohlen
notwendige Fällungen zwischen dem 01.10. und 15.10. durchzuführen (keine Jungtiere in Wochen- 
stuben, keine Besetzung von Winterquartieren). 

(3) die Rodung der Wurzelstöcke in den Maßnahmenflächen M2, M5 und M7 in der Zeit vom 01.04. bis zum 
30.05., vor der Eiablage der Zauneidechse, durchzuführen.

(4) alle erforderlichen Oberbodenarbeiten ausschließlich im Zeitraum vom 1. August bis 28. Februar 
durchzuführen. Eine Ausnahme besteht bei der Rodung der Wurzelstöcke in den Flächen M2, M5 und M7.

(5) im Zuge der geplanten Baufeldfreimachung der Abfang von Reptilien in den bestätigten Vorkommens- 
bereichen erforderlich. Ein erster Abfangzeitraum muss zwingend in der Hauptaktivitätszeit und vor der 
Eiablage (zwischen 01.04. und 30.05.) erfolgen. Entsprechend der Populationsgröße und dem Fangerfolg ist 
ggf. ein zweiter Abfang ab Mitte August durchzuführen. Um ein Wiedereinwandern der Reptilien in die 
Baustellenbereiche zu verhindern, ist vor dem Abfang ein Reptilienschutzzaun entlang der betroffenen 
Bereiche zu errichten. Die gefangenen Tiere sind in die Maßnahmenflächen (Ersatzhabitate) M1, M2 , M5 
und M7 zu verbringen. Für den Abfang und die Umsetzung ist eine Ausnahmegenehmigung durch die untere 
Naturschutzbehörde des Landkreises Bautzen erforderlich.

(6) als Ersatzlebensräume für den Gartenrotschwanz 12 Nistkästen in der Maßnahmenfläche M3 und für den 
Waldkauz 3 Nistkästen in den festgesetzten Waldflächen anzubringen.

(7) die nachgewiesenen Reproduktionsstätten hügelbauender Ameisen während der Aktivitätsphase zwischen 
März und Juli sind im Vorfeld der Arbeiten in geeignete ungestörte Bereiche umzusiedeln. 

(8) die Errichtung eines Amphibienschutzzaunes im Norden entlang der kompletten Südstraße sowie im Süden 
und Südwesten des Vorhabengebietes umzusetzen. Der Abfang und das Verbringen in benachbarte 
Waldhabitate hat während der Aktivitätsphase (nach der Laichzeit) zu erfolgen.

(9) die bestehenden Nisthilfen für den Wiedehopf im Plangebiet zu erhalten. Werden die bestehenden Standorte 
beansprucht, sind die Nisthilfen außerhalb der Brutzeit in räumlicher Nähe an geeigneten Standorten zu 
versetzen.

(10) alle Baumaßnahmen (u.a. Fällarbeiten, Oberbodenarbeiten, Geländeregulierungen, Rodung der Wurzel- 
stöcke, Artenschutz) sowie die Maßnahmen zur Herstellung von Vegetationsstrukturen durch eine 
ökologischen Baubegleitung zu begleiten, zu dokumentieren und Ergebnisse der unteren Naturschutz- 
behörde des Landkreises Bautzen unaufgefordert zeitnah zu übermitteln. 

3.3 BAUMANPFLANZUNGEN ENTLANG DER ERSCHLIESSUNGSSTRASSE 2 (gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 25a und Abs. 
6 BauGB) ohne zeichnerische Festsetzung
Im Verkehrsraum der Erschließungsstraße 2 ist einseitig eine 5 m breite Baumreihe mit Gehölzen der Pflanzlisten 
1-2 anzupflanzen und dauerhaft zu erhalten. Für die Anpflanzung sind Hochstämme mit einem Stammumfang 
von 12 - 16 cm (gemessen in 1 m Höhe) und einer Stammhöhe von mindestens 1,80 m zu verwenden.

4.    HINWEISE

4.1 ARCHÄOLOGIE und DENKMALSCHUTZ
Nach derzeitigem Stand sind keine archäologischen Kulturdenkmale im Plangebiet bekannt. Unter 
Berücksichtigung des § 14 SächsDSchG bedarf es jedoch der Genehmigung der Denkmalschutzbehörde, wer 
Erdarbeiten etc. an einer Stelle ausführen will, von der bekannt oder den Umständen nach zu vermuten ist, dass 
sich dort Kulturdenkmale befinden. Vor Baubeginn ist zwischen dem Archäologischen Landesamt und dem 
Vorhabenträger eine Vereinbarung über Grabungsarbeiten und die Kostenbeteiligung verbindlich abzuschließen. 
Dabei wird der künftige Bauherr im Rahmen des Zumutbaren an den Kosten beteiligt (§ 14, Abs. 3 SächsDSchG). 
Weiterhin ist das Landesamt für Archäologie durch schriftliche Bauanzeige frühzeitig vor Baubeginn zu 
unterrichten. Die Bauanzeige soll die ausführenden Firmen, die telefonische Erreichbarkeit und den 
verantwortlichen Bauleiter ernennen. Werden bei Bau- und Erschließungsarbeiten Sachen, Sachgesamtheiten, 
Teile oder Spuren von Sachen gemäß § 20 SächsDSchG entdeckt, von denen anzunehmen ist, daß es sich um 
Kulturdenkmale handelt, muss dies unverzüglich der Denkmalschutzbehörde angezeigt werden. Der Fund und die 
Fundstelle sind bis zum Ablauf des vierten Tages nach der Anzeige im unveränderten Zustand zu erhalten und 
vor weiterer Zerstörung zu sichern, sofern nicht das zuständige Landesamt für Archäologie mit einer Verkürzung 
der Frist einverstanden ist. Archäologische Funde (das sind auffällige Bodenfärbungen, Gefäßscherben, Gräber, 
Knochen, Geräte aus Stein und Metall, bearbeitete Hölzer, Steinsetzungen aller Art, u.a.) sind sofort dem 
Landesamt für Archäologie Telefon 0351 - 8926655 zu melden.

4.2 BODENSCHUTZ
Im Hinblick auf sparsamen und schonenden Umgang mit Boden und zur Minimierung baubetrieblicher 
Bodenbelastung sind folgende gesetzliche Grundlagen bei der Realisierung des Bauvorhabens zu berück- 
sichtigen:
- Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG) vom 17. März 1998 (BGBl. I S. 502), das zuletzt durch Artikel 7 des 

Gesetzes vom 25. Februar 2021 (BGBl. I S. 306) geändert worden ist
- Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung vom 9. Juli 2021 (BGBl. I S. 2598, 2716)
- Sächsisches Kreislaufwirtschafts- und Bodenschutzgesetz (SächsKrWBodSchG) vom 22. Februar 2019 

(SächsGVBl. S. 187)
- Baugesetzbuch (BauGB); § 1 Abs.5 und § 202Sächsische Bauordnung (SächsBO); § 62 i.V.m. § 2 Abs.1
- Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG)  vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), das zuletzt durch Artikel 5 des 

Gesetzes vom 3. Juli 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 225) geändert worden ist
- Kreislaufwirtschaftsgesetz vom 24. Februar 2012 (BGBl. I S. 212), das zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes 

vom 2. März 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 56) geändert worden ist

4.3 ERDAUSHUB / HERSTELLUNG VON BAUGRUBEN
Vor Baubeginn ist der Mutterboden im Bereich der Baustellen, Nebeneinrichtungen und Ablagerungsfläche zu 
sichern. Das im Zuge des Erdaushubes anfallende unbelastete Bodenmaterial ist einer Wiederverwendung 
zuzuführen.

4.4 ALTLASTEN / ALTLASTENVERDÄCHTIGE FLÄCHEN
1. Im Bebauungsplangebiet befindet sich eine Teilfläche der Altablagerung „Sprengmittel- und ZV-Lager 

Schwarze Pumpe“, welche im Sächsischen Altlastenkataster unter der Kennziffer AKZ 92 200 772 erfasst ist. 
Die Altlastenbearbeitung für die Fläche ist abgeschlossen und die Fläche wurde als kontaminationsfrei 
eingestuft. Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass trotzdem Fundamentreste und lokale Bodenbelastungen 
nicht auszuschließen sind.

2. Werden bei Baumaßnahmen Altlasten bzw. Altlastenverdachtsflächen bekannt, ist dies entsprechend dem 
SächsKrWBodSchG unverzüglich der zuständigen Fachbehörde mitzuteilen.

4.5 BOHRANZEIGE- UND BOHRERGEBNISMITTEILUNGSPFLICHT
Werden Untersuchungen mit geologischem Belang (z.B. Baugrundgutachten, Hydrogeologisches Gutachten 
hinsichtlich der Versickerungsfähigkeit der Böden) durchgeführt, sind die Ergebnisse gemäß § 15 des 
Sächsischen Kreislaufwirtschafts- und Bodenschutzgesetzes (SächsKrWBodSchG) dem LfULG zur Verfügung zu 
stellen. Geologische Untersuchungen (wie z.B. Sondierungs- und Erkundungsbohrungen) sowie die dazu 
gehörigen Nachweisdaten sind gemäß § 8 Geologiedatengesetz (GeolDG) spätestens zwei Wochen vor Beginn 
dem LfULG als zuständige Behörde in Sachsen anzuzeigen. Spätestens drei Monate nach dem Abschluss der 
geologischen Untersuchung sind die dabei gewonnenen Fachdaten (Messdaten, Bohrprofile, Laboranalysen, 
Pumpversuche etc.) zu übermitteln. Wenn seitens des LfULG Bewertungsdaten (Einschätzungen, Schluss- 
folgerungen, Gutachten) angefordert wurden, sind diese spätestens sechs Monate nach dem Abschluss der 
geologischen Untersuchung an die zuständige Behörde in Sachsen (LfULG) zu übermitteln (§ 9, 10 GeolDG). 
Informationen zur Anzeige sowie zur Erfassung und Auswertung von Daten geologischer Bohrungen sind unter 
der URL www.geologie.sachsen.de unter dem Link "Bohranzeige" verfügbar. Eine Bohranzeige kann über das 
Portal "ELBA.Sax" elektronisch erfolgen (https://antragsmanagement.sachsen.de/ams/-elba).

4.6 LÖSCHWASSERVERSORGUNG
Die Löschwasserversorgung des Plangebietes mit einem Löschwasserbedarf von 192 m³/h über einen Zeitraum 
von 2 Stunden ist zu gewährleisten. 

4.7 IMMISSIONSSCHUTZ
Das Schalltechnische Gutachten vom 27.06.2025, erarbeitet durch die Firma IDU - Ingenieurgesellschaft für 
Datenverarbeitung und Umweltschutz mbH, ist Bestandteil dieses Bebauungsplanes.

4.8 FESTPUNKTE / MESSSTELLEN
Die in der Planzeichnung dargestellten Festpunkte, Grundwassermessstellen sowie die Messstellengruppe MP24 
sind vor Überbauung bzw. Beschädigungen zu schützen. Die Zugänglichkeit für Messungen, Probenahmen und 
Wartungsarbeiten muss jederzeit, auch mit entsprechender Technik, gewährleistet sein. Ein Rückbau der 
Messstellengruppe MP24 ist nur im Einvernehmen und nach Rücksprache mit der LMBV zulässig.

4.9 STÖRFALLVERORDNUNG
Zwischen Betriebsbereichen und benachbarten Schutzobjekten ist gemäß Art.13 Seveso-III-Richtlinie und § 50 
BlmSchG ein angemessener Sicherheitsabstand zu wahren, der zur gebotenen Begrenzung der Auswirkungen 
auf das Schutzobjekt, welche durch schwere Unfälle i. S. d. Art. 3 Nr. 13 Seveso-III-Richtlinie hervorgerufen 
werden können, beiträgt. 

4.10 KAMPFMITTEL
Sollten bei Erdarbeiten Kampfmittel gefunden werden, sind diese gemäß § 3 SächsKMVO (Sächsischer 
Kampfmittelverordnung) unverzüglich der nächstgelegenen Ortspolizeibehörde oder Polizeidienststelle anzu- 
zeigen. Es sind die Verbote des § 4 SächsKMVO zu beachten.

4.11 PFLEGE DER FESTGESETZTEN GRÜNFLÄCHEN / VERWENDUNG VON  PESTIZIDEN

nicht überbaubare Grundstücksfläche (textl. Festsetzung Pkt. 3.1)
1. Die Sand- und Silikatmagerrasen sind durch eine ein- bis zweischürige Mahd dauerhaft zu unterhalten. Die 

Mahd hat ausschließlich zwischen dem 15.08. und 28.02. zu erfolgen. Eine Mulchmahd ist unzulässig, das 
Mahdgut ist zu entfernen. Der Einsatz von Pestizid- und Düngemitteln auf den Flächen ist unzulässig.  

2. Bäume sind während der Baumaßnahmen gemäß DIN 18920 (Schutz von Bäumen, Pflanzenbeständen und 
Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen) ausreichend zu schützen.

öffentliche Grünflächen
1. Im Bereich gehölzfreier Flächen ist eine ein- bis zweimalige Mahd/Jahr zulässig. Der erste Schnittzeitpunkt 

muss nach dem 01.08. eines jeden Jahres erfolgen. Das Schnittgut ist von der Fläche zu beräumen. 
2. Der Einsatz von Pestizid- und Düngemitteln ist auf allen Flächen unzulässig. 

Maßnahmenfläche M1 (textl. Festsetzung Pkt. 3.2 - M1)
1. Zur Pflege des Magerrasens ist eine einmalige Mahd im Jahr nach dem 15. August durchzuführen und das 

Mahdgut 3 Tage nach der Mahd zu entnehmen. Eine Mulchmahd ist unzulässig.
2. Die Ruderalfluren sind durch regelmäßige Entfernung von bis zu zweijährigen Gehölzschösslingen zur 

Vorbeugung einer Verbuschung im Zeitraum vom 1. Oktober bis 28. Februar zu pflegen.
3. Bei den Zwergstrauchheiden sind regelmäßiges Entfernen von bis zu zweijährigen Gehölz-Schösslingen zur 

Vorbeugung einer Verbuschung im Zeitraum vom 1. Oktober bis 28. Februar zulässig. 
4. Die Baumgruppen und Gebüsche sind bei Erfordernis im Zeitraum vom 1. Oktober bis 28. Februar durch 

Schnitt zu pflegen. 
5. Der Einsatz von Pestizid- und Düngemitteln ist auf allen Flächen unzulässig.

Maßnahmenfläche M2 (textl. Festsetzung Pkt. 3.2 - M2)
1. Zur Pflege des Magerrasens ist eine einmalige Mahd im Jahr nach dem 15. August durchzuführen und das 

Mahdgut 3 Tage nach der Mahd zu entnehmen. Eine Mulchmahd ist unzulässig.
2. Die Baumgruppen und Gebüsche sind bei Erfordernis im Zeitraum vom 1. Oktober bis 28. Februar durch 

Schnitt zu pflegen.
3. Die vollflächige Beschattung der angelegten Lesestein- und Stubbenhaufen ist durch eine Gehölzentfernung 

zwischen dem 01.10. und 28.02. zu verhindern. 
4. Der Einsatz von Pestizid- und Düngemitteln ist auf allen Flächen unzulässig.

Maßnahmenfläche M3 (textl. Festsetzung Pkt. 3.2 - M3)
1. Der Einsatz von Pestizid- und Düngemitteln ist auf allen Flächen unzulässig.
2. Die Ruderal- und Zwergstrauchfluren sind durch regelmäßige Entfernung von bis zu zweijährigen 

Gehölzschösslingen zur Vorbeugung einer Verbuschung im Zeitraum vom 1. Oktober bis 28. Februar zu 
pflegen.

Maßnahmenfläche M4 (textl. Festsetzung Pkt. 3.2 - M4)
1. Bei den Zwergstrauchheiden sind regelmäßiges Entfernen von bis zu zweijährigen Gehölz-Schösslingen zur 

Vorbeugung einer Verbuschung im Zeitraum vom 1. Oktober bis 28. Februar zulässig.
2. Die Ruderalfluren sind durch regelmäßige Entfernung von bis zu zweijährigen Gehölzschösslingen zur 

Vorbeugung einer Verbuschung im Zeitraum vom 1. Oktober bis 28. Februar zu pflegen.
3. Der Laub-Nadel-Mischwald und der Nadelwald kann bei Erfordernis im Zeitraum vom 1. Oktober bis 28. 

Februar durch Schnitt gepflegt werden.
4. Der Einsatz von Pestizid- und Düngemitteln ist auf allen Flächen unzulässig.

Maßnahmenfläche M5 (textl. Festsetzung Pkt. 3.2 - M5)
1. Zur Pflege des Magerrasens ist eine einmalige Mahd im Jahr nach dem 15. August durchzuführen und das 

Mahdgut 3 Tage nach der Mahd zu entnehmen. Eine Mulchmahd ist unzulässig.
2. Der Einsatz von Pestizid- und Düngemitteln ist auf allen Flächen unzulässig.

Maßnahmenfläche M6 (textl. Festsetzung Pkt. 3.2  - M6)
1. Der Einsatz von Pestizid- und Düngemitteln ist auf allen Flächen unzulässig.
2. Eingriffe in den Vegetationsbestand im Rahmen der Verkehrssicherung sind zulässig. 

Maßnahmenfläche M7 (textl. Festsetzung Pkt. 3.2  - M7)
1. Zur Pflege des Magerrasens ist eine einmalige Mahd im Jahr nach dem 15. August durchzuführen und das 

Mahdgut 3 Tage nach der Mahd zu entnehmen. Eine Mulchmahd ist unzulässig.
2. Die Baumgruppen und Gebüsche sind bei Erfordernis im Zeitraum vom 1. Oktober bis 28. Februar durch 

Schnitt zu pflegen. 
3. Die vollflächige Beschattung der angelegten Lesestein- und Stubbenhaufen ist durch eine Gehölzentfernung 

zwischen dem 01.10. und 28.02. zu verhindern.
4. Der Einsatz von Pestizid- und Düngemitteln ist auf allen Flächen unzulässig.

4.12 GEOTECHNISCHE BAUBEGLEITUNG/BAUÜBERWACHUNG
Für Bauvorhaben im Plangebiet ist eine geotechnische Baubegleitung/Bauüberwachung vorzusehen, die 
sicherstellt, dass die Gründungen im tragfähigen Baugrund abgesetzt werden. Die angetroffenen Baugrund- 
verhältnisse sollen auf Tragfähigkeit überprüft, bewertet und dies dokumentiert werden. Insbesondere die 
partiellen Böschungsanpassungen der Außenhalde Brigitta, die notwendig werden, um den Straßenkörper auf 
dem Niveau des künftigen Industriegebietes herzustellen, sind geotechnisch zu begleiten.

4.13 NIEDERSCHLAGSWASSERVERSICKERUNG
1. Die Versickerungsfähigkeit und die Schadstofffreiheit des Bodens sind z. B. im Rahmen eines 

Baugrundgutachtens zu prüfen. Planung und Bemessung der notwendigen Versickerungsanlagen haben 
nach dem einschlägigen technischen Regelwerk DWA-A 138 - "Planung, Bau und Betrieb von Anlagen zur 
Versickerung von Niederschlagswasser" zu erfolgen.

2. Alle Versickerungsanlagen im Plangebiet sind gemäß § 5 Abs. 2 ErlFreihVO genehmigungspflichtig und 
müssen bei der Unteren Wasserbehörde des Landkreises Bautzen beantragt werden.

3. Auf unter Altlastenverdacht stehenden Flächen darf nicht versickert werden. Eine schadstofffreie 
Versickerung ist ausschließlich dann möglich, wenn die Kontaminationsfreiheit durch Bohrungen/- Sondier- 
ungen nachgewiesen wird.

4. Für Versickerungsanlagen im Bereich der Außenhalde ist eine geotechnische Bewertung der Standsicherheit 
der Halde bei der LMBV mbH anzufordern.

5. Zur Vermeidung maßgeblicher Auswirkungen auf die hydraulische Sanierung am Standort Schwarze Pumpe 
(Sanierungszone „Entphenolung“ eines bekannten Grundwasserschadens) ist folgendes zu beachten:
- eine gezielte Versickerung sollte nicht im Bereich einer geringeren hydraulischen Durchlässigkeit im 

oberen Grundwasserleiter erfolgen,
- zur Verifizierung der kf-Werte (Durchlässigkeit) im oberen Grundwasserleiter wird die Errichtung

von Grundwassermessstellen empfohlen, um die potentiellen Versickerungsbereiche zu verifizieren und 
anschließend zu überwachen,

4.14 NATURSCHUTZFACHLICHER AUSGLEICH DES KOMPENSATIONSDEFIZITES
Zum naturschutzfachlichen Ausgleich des Kompensationsdefizites innerhalb des Bebauungsplangebietes 
(ermittelt entsprechend der Handlungsempfehlung zur Bewertung von Eingriffen im Freistaat Sachsen) sind 
außerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplangebietes die Maßnahmen entsprechend den Regelungen 
des städtebaulichen Vertrages Nr. 1, welcher Bestandteil der Satzung ist, umzusetzen.

4.15 DACH- UND FASSADENBEGRÜNUNGEN / STELLPLATZGESTALTUNG
Zur Verbesserung der ökologischen Situation im Plangebiet wird die Begrünung der Fassaden und Dächer der 
Gebäude sowie eine wasserdurchlässige Gestaltung der Stellplätze empfohlen.

Teilfläche Größe in m² LWA in dB(A) tags / nachts

GI 1 79.242 m² 65 / 50 dB(A)

GI 2 63 / 48 dB(A)

GI 3 68 / 53 dB(A)

413.558 m²

52.995 m²

Emissionskontingente tags und nachts in dB

Richtungssektor 
Bezugspunkt Koordinaten (OW/NW): 
456205 m / 5706960 m

Zusatzkontingent, tags
(dB) 

Zusatzkontingent, nachts
(dB)

Für die in der Planzeichnung dargestellten Richtungssektoren B, D und E erhöhen sich die Emissions- 
kontingente LEK um folgende Zusatzkontingente

B - Sektor 64° / 164° 4 4

D - Sektor 184° / 258° 1 1

E - Sektor 258° / 47° 3 3

Die Prüfung der planungsrechtlichen Zulässigkeit des Vorhabens erfolgt nach DIN 45691, Ausgabe 12/2006, 
Abschnitt 5, wobei in den Gleichungen (6) und (7) für Immissionsorte j im Richtungssektor k LEK, i durch LEK, i + 
LEK, zus, k zu ersetzen ist.

Art der baulichen 
Nutzung Grundflächenzahl

GH = Gesamthöhe

ERLÄUTERUNG DER NUTZUNGSSCHABLONE

PFLANZLISTEN

Emissionskontingent 
(tags/nachts)

Pflanzliste 2 (Bäume: >10 m bis < 25 m Wuchshöhe):

Acer campestre
Betula pendula
Carpinus betulus
Prunus avium
Sorbus aucuparia

Feldahorn
Hängebirke
Hainbuche
Vogelkirsche
Eberesche

-
-
-
-
-

Pflanzliste 1 (Bäume: > 25 m Wuchshöhe):

Acer pseudoplatanus
Fagus sylvatica
Fraxinus exelsior
Quercus petraea
Quercus robur
Tilia cordata
Ulmus minor

Bergahorn
Rotbuche
Esche
Traubeneiche
Stieleiche
Winterlinde
Feldulme

-
-
-
-
-
-
-

NUTZUNGSSCHABLONE

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzungen

Rückbaufläche Gleisanlage gemäß textl. Festsetzung Pkt. 1.9 "Bahnlinie"

Pflanzliste 3 (Sträucher: > 5 m bis < 10 m Wuchshöhe):

Corylus avellana
Crateagus laevigata
Crateagus monogyna
Euonymus europaeus
Rhamnus frangula
Sambucus nigra

Haselnuss
Zweigriffliger Weißdorn
Eingriffliger Weißdorn
Pfaffenhüttchen
Faulbaum
Schwarzer Holunder

-
-
-
-
-
-

1.2 MAß DER BAULICHEN NUTZUNG (§ 9 Abs.1 Nr. 1 BauGB und §§ 16-21a BauNVO)
Das Maß der baulichen Nutzung wird durch die Festsetzung der Grundflächenzahl (GRZ) und der Festsetzung 
der zulässigen Gesamthöhe (GH) der baulichen Anlagen entsprechend des Eintrages in der Nutzungsschablone 
bestimmt.
Die zulässige Grundflächenzahl (GRZ) im Industriegebiet wird auf 0,8 festgesetzt. Überschreitungen der 
Grundflächenzahl (GRZ) bei der Errichtung von Anlagen zur Erzeugung von Strom und Wärme aus solarer 

Leitungskorridor geplante Erschließung

bestehende Wiedehopfkästen
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